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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Zurückweisung von Einsprüchen und Änderungsanträgen zur Frage 
der Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat eine Allgemeinverfügung der 
obersten Finanzbehörden der Länder zur Zurückweisung von Einsprüchen und 
Änderungsanträgen zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des 
Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 veröffentlicht. 

Hintergrund 

Betrifft die  Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Juni 2013, 2 
BvR 1942/11 (vorgehend BFH-Urteil vom 21. Juli 2011, II R 50/09, BFH/NV S. 
1685,  nicht zur Entscheidung angenommen), 2 BvR 2121/11 (vorgehend BFH-
Urteil vom 21. Juli 2011, II R 52/10, BStBl II 2012 S. 43,  nicht zur Entscheidung 
angenommen), und vom 7. Juni 2023, 2 BvL 6/14 (als unzulässig verworfen), 
sowie die Urteile des Bundesfinanzhofs vom 14. November 2018, II R 64/15, 
BStBl II 2019 S. 289 und vom 20. Februar 2024, IX R 27/23 (II R 27/15), BStBl II 
S. 444 zum Solidaritätszuschlag. 

Inhalt der Allgemeinverfügung 

Am 4. August 2025 anhängige und zulässige Einsprüche gegen die Festsetzung 
des Solidaritätszuschlags für Veranlagungszeiträume vor 2020 werden hiermit 
zurückgewiesen, soweit mit den Einsprüchen geltend gemacht wird, das 
Solidaritätszuschlaggesetz 1995 verstoße gegen das Grundgesetz. 

Entsprechendes gilt für am 4. August 2025 anhängige, außerhalb eines 
Einspruchs- oder Klageverfahrens gestellte und zulässige Anträge auf Aufhebung 
einer Festsetzung des Solidaritätszuschlags für Veranlagungszeiträume vor 2020. 

Hinweis zu Rechtsmitteln 

Gegen die Allgemeinverfügung können die von ihr betroffenen Steuerpflichtigen 
Klage erheben. Ein Einspruch ist insoweit ausgeschlossen. 

Die Klage ist bei dem Finanzgericht zu erheben, in dessen Bezirk sich das 
Finanzamt befindet, das den von dieser Allgemeinverfügung betroffenen 
Verwaltungsakt erlassen hat. Die Frist für die Erhebung der Klage beträgt ein 
Jahr. Sie beginnt am Tag nach der Herausgabe des Bundessteuerblattes, in dem 
diese Allgemeinverfügung veröffentlicht wird. 

Weitere Einzelheiten zur Klageerhebung sind der Allgemeinverfügung zu 
entnehmen. 
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Fundstelle 

Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der Länder vom 4. August 
2025, FM3-S 0338-1/43.   

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Allgemeinverfuegung/2025-08-04-allgemeinverfuegung-soli.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=2
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 21. August 2025 

 
 
Die in § 32b Abs. 1 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) 
geregelten Ausnahmen vom Progressionsvorbehalt gelten nur für 
diejenigen Einkünfte, die aufgrund einer abkommensrechtlichen 
Steuerfreistellung nach § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 EStG dem 
Progressionsvorbehalt unterliegen. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
Wird die Übertragung eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft 
durch die Parteien des Kaufvertrags wegen Wegfalls der 
Geschäftsgrundlage rückgängig gemacht, kann dieses Ereignis 
steuerlich auf den Zeitpunkt der Veräußerung zurückwirken 
(Anschluss an Senatsurteil vom 28.10.2009 - IX R 17/09, BFHE 
227, 349, BStBl II 2010, 539). Die Umstände, die zur Grundlage 
des Vertrags geworden sind, müssen sich weder aus dem 
Vertragswortlaut ergeben noch zeitnah mit Vertragsabschluss 
gegenüber der Finanzverwaltung offengelegt werden. 
  
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 053/25. 
 
 
 
Bei der Ermittlung des Gewinns aus der Veräußerung 
einbringungsgeborener Anteile nach § 21 Abs. 1 Satz 1 des 
Umwandlungssteuergesetzes vom 01.01.1995 (UmwStG 1995) gilt 
als Anschaffungskosten der Wert, mit dem die Kapitalgesellschaft 
das bei der Umwandlung eingebrachte Betriebsvermögen ansetzt. 
Das gilt auch dann, wenn der Wert zu niedrig angesetzt wurde, 
weil bei der Umwandlung die Zwangsaufstockung nach § 20 Abs. 2 
Satz 4 UmwStG 1995 versäumt wurde. Der auf den 
Umwandlungsstichtag festgestellte verrechenbare Verlust eines 
Kommanditisten der einbringenden KG im Sinne von § 15a des 
Einkommensteuergesetzes mindert den Gewinn aus der 
Veräußerung einbringungsgeborener Anteile nicht. 
 
Zum Urteil 
 
 
 

Urteil I R 5/22: 
Anwendungsbereich 
der Ausnahmen vom 
Progressionsvorbehalt 
 
 
 
 
 
 
 
21. Mai 2025 

Urteil IX R 4/23: 
Rückabwicklung einer 
Anteilsübertragung 
wegen Wegfalls der 
Geschäftsgrundlage 
 
 
 
 
 

  9. Mai 2025 
 

 

 
Urteil X R 5/22: 
Einbringungs-
geborene Anteile und 
verrechenbare 
Verluste 
 
 
 
 
 
 

  19. März 2025 
 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520222/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520226/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/steuer-kann-rueckwirkend-entfallen-irrtum-ueber-steuerfolgen-bei-ehevertrag/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520227/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil VI R 25/23: Besteuerungsrecht für Einkünfte eines in Luxemburg 
angestellten Orchestermusikers im öffentlichen Dienst 
20. März 2025 
Zum Urteil 
 
Urteil II R 39/21: Zwischenurteil über die verlängerte Festsetzungsfrist 
wegen Steuerhinterziehung 
9. April 2025 
Zum Urteil 

 
Rechtsprechung im Blog 

 
Vorabentscheidungsersuchen zum Bestehen eines unionsrechtlichen 
Anspruchs auf einen Steueranrechnungsvortrag im früheren 
Körperschaftsteuer-Anrechnungsverfahren 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) 
vier Fragen vorgelegt, bei denen es um das Bestehen eines unionsrechtlichen 
Anspruchs auf einen Steueranrechnungsvortrag im früheren Körperschaftsteuer-
Anrechnungsverfahren geht. 
Sachverhalt 
Die Klägerin, eine inländische Aktiengesellschaft (AG), war seit dem Jahr 1992 
alleinige Anteilseignerin der inländischen C AG. Diese hielt wiederum seit dem 
Jahr 1992 Anteile an der griechischen Aktiengesellschaft AE mit Sitz in 
Griechenland in Höhe von 76,788 % des Grundkapitals. Auf Grundlage des 
Verschmelzungsvertrags aus dem Jahr 1997 wurde die C AG zum 31.12.1996 auf 
die Klägerin verschmolzen. Im Zuge der Verschmelzung gingen die Anteile der 
C AG an der AE auf die Klägerin über. 
Das zu versteuernde Einkommen der C AG war seit dem Jahr 1993 bis zu ihrer 
Verschmelzung negativ. Auch die Klägerin erzielte in den Jahren 1993 bis 2001 
(nach gegenwärtigem Stand der Steuerbescheide) ein negatives zu 
versteuerndes Einkommen. Die Klägerin beziehungsweise die C AG bezogen in 
den Jahren 1993 bis 2000 die folgenden Bruttodividenden von der AE, die in 
folgender Höhe mit gegenüber der AE festgesetzter und von der AE gezahlter 
griechischer Körperschaftsteuer wirtschaftlich vorbelastet waren. 
In den Veranlagungen der Jahre 1993 bis 2001 berücksichtigte das Finanzamt die 
von der C AG beziehungsweise der Klägerin bezogenen Bruttodividenden bei der 
Ermittlung des (negativen) zu versteuernden Einkommens, welches Grundlage für 
die Feststellungen der verbleibenden Verlustabzüge wurde. Die von der AE auf 
diese Dividenden gezahlte griechische Steuer rechnete das Finanzamt weder im 
jeweiligen Jahr des Dividendenbezugs an noch in dem ersten Jahr, in dem die 
Klägerin den Verlustvortrag übersteigende Gewinne erzielt hat. 
Aufgrund der Verschmelzung der C AG auf die Klägerin zum 31.12.1996 ging der 
zu diesem Zeitpunkt festgestellte verbleibende Verlustvortrag der C AG gemäß 
§ 12 Abs. 3 Satz 2 des Umwandlungssteuergesetzes (UmwStG) in der Fassung 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520224/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520223/
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(i.d.F.) des Gesetzes zur Änderung des Umwandlungssteuerrechts vom 
28.10.1994 in die gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustabzugs der 
Klägerin zum 31.12.1996 ein, 
Gegen die Bescheide für 1997 bis 1999 über Körperschaftsteuer sowie über die 
gesonderten Feststellungen des verbleibenden Verlustabzugs auf den 
31.12.1997, auf den 31.12.1998 und auf den 31.12.1999 erhob die Klägerin nach 
erfolglosem Einspruchsverfahren Klage, mit der sie die Beseitigung eines 
Verstoßes gegen das Unionsrecht begehrte, der sich ihrer Ansicht nach aus der 
fehlenden Anrechnung der griechischen Körperschaftsteuern trotz Kürzung ihres 
Verlustvortrags um den Betrag der bezogenen Dividenden ergebe. 
Ferner erhob die Klägerin nach erfolglosem Einspruchsverfahren gesondert Klage 
gegen den Körperschaftsteuerbescheid für 2002, mit der sie die indirekte 
Anrechnung der von der AE auf die ausgeschütteten Gewinne der Jahre 1993 bis 
2000 gezahlten griechischen Körperschaftsteuern auf ihre deutsche 
Körperschaftsteuer des Jahres 2002 begehrte.  
Das Niedersächsische Finanzgericht verband die beiden Klagen zur 
gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung. Die Klage wurde abgewiesen. 
Entscheidung des BFH 
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden folgende Rechtsfragen zur 
Vorabentscheidung vorgelegt: 
1. Steht Art. 4 Abs. 1 zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 90/435/EWG 
nationalen Regelungen entgegen, nach denen Ausschüttungen einer in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässigen Tochtergesellschaft 
bei einer Verluste erzielenden inländischen Muttergesellschaft zu einer Kürzung 
ihres Verlustvortrags in Höhe dieser Ausschüttungen führen, die von der 
Tochtergesellschaft auf die Ausschüttungen entrichteten Steuern jedoch weder im 
Jahr des Dividendenbezugs noch in dem Jahr, in dem die Muttergesellschaft die 
vorgetragenen Verluste übersteigende Gewinne erzielt, angerechnet werden? 
2. Für den Fall, dass die erste Vorlagefrage zu bejahen sein sollte: Ergibt sich 
dann, wenn ein Mitgliedstaat sich zur Umsetzung der Richtlinie 90/435/EWG in 
nationales Recht für das in Art. 4 Abs. 1 zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 
90/435/EWG vorgesehene Anrechnungssystem entschieden hat und dieser 
Mitgliedstaat die Anrechnung deshalb nicht richtlinienkonform ausgestaltet hat, 
weil er eine Steueranrechnung ausschließlich in dem Jahr des Dividendenbezugs 
vornimmt, obwohl eine Besteuerung dieser Dividenden wegen im nationalen 
Recht vorgesehener Verlustvortragsmöglichkeiten auch in späteren 
Veranlagungszeiträumen eintreten kann, aus der Richtlinie ein Direktanspruch auf 
eine Steueranrechnung in Form eines Anrechnungsvortrags? 
3. Falls die Richtlinie 90/435/EWG keinen Direktanspruch auf einen 
Anrechnungsvortrag gewährt (Fragen zu 1. und 2.): Ergibt sich ein solcher 
Anspruch als Folge eines Verstoßes gegen die Niederlassungsfreiheit (Art. 52 
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft i.d.F. des Vertrags 
von Maastricht bzw. Art. 43 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft i.d.F. des Vertrags von Amsterdam, jetzt Art. 49 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union i.d.F. des Vertrags von Lissabon)? 
4. Ergibt sich eine andere Beurteilung der Fragen zu 1. bis 3. für die Dividenden, 
die die Muttergesellschaft nicht unmittelbar selbst bezogen hat, sondern die ihre 
ebenfalls ausschließlich Verluste erzielende hundertprozentige 
Tochtergesellschaft bezogen hatte (hier: Jahre 1993 bis 1996), bevor diese unter 
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Übergang auch ihres Verlustvortrags auf die Muttergesellschaft verschmolzen 
worden ist? 
Fundstelle 
BFH, Beschluss vom 26. März 2025 (VIII R 21/22), veröffentlicht am 14. August 
2025. 
 
Korrespondierende Bilanzierung und Wertberichtigung von 
Darlehensforderungen im Sonderbetriebsvermögen bei Betriebsaufgabe 
einer gewerblich geprägten Personengesellschaft 
Der Umstand, dass eine KG gewerblich geprägt ist, steht der 
Teilwertabschreibung einer wertlosen Darlehensforderung des Gesellschafters 
gegen die KG vor deren Vollbeendigung nicht entgegen, wenn wegen einer 
Betriebsaufgabe der KG die Grundsätze korrespondierender Bilanzierung nicht 
mehr eingreifen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil 
entschieden. 
Sachverhalt 
Die Klägerin, eine GmbH & Co. KG, hielt als alleinige Kommanditistin 100 % der 
Anteile an der im Jahr 2011 gegründeten L-KG. Komplementärin und 
Geschäftsführerin der L-KG war die Beigeladene. Geschäftsführer der 
Beigeladenen ist K. Die Beigeladene ist zudem die nicht am 
Gesellschaftsvermögen beteiligte Komplementärin der Klägerin, deren alleiniger 
Kommanditist wiederum K ist. Zum 31.12.2014 schied die Beigeladene als 
Gesellschafterin der L-KG aus und das Vermögen der L-KG wuchs der Klägerin 
als einziger verbliebener Gesellschafterin an. Das Erlöschen der L-KG wurde im 
Jahr 2015 im Handelsregister eingetragen. Im Februar 2017 teilte die 
Prozessbevollmächtigte der Klägerin dem Finanzamt mit, dass die Beigeladene 
zum 31.12.2014 aus der L-KG ausgeschieden sei. 
Unternehmensgegenstand der L-KG war nach ihrem Gesellschaftsvertrag der 
Betrieb von Gaststätten und gastronomischen Unternehmen aller Art, 
insbesondere der Gaststätte L in A-Stadt, sowie die Planung und Ausführung von 
Veranstaltungen und Großevents aller Art. Die L-KG betrieb seit ihrer Gründung 
den L. 
Die L-KG meldete den Betrieb des L im August 2012 bei der Stadt B-Stadt als 
gewerbliche Tätigkeit ab. Die Klägerin war Inhaberin einer Darlehensforderung 
gegenüber der L-KG, welche in der Sonderbilanz der Klägerin bei der L-KG zum 
31.12.2012 ausgewiesen wurde. 
Im Rahmen einer Außenprüfung kam der Prüfer zu dem Ergebnis, dass die L-KG 
ihre betriebliche Tätigkeit zum 31.08.2012 aufgegeben habe. Daher sei das zu 
diesem Zeitpunkt negative Kapitalkonto im Sinne des § 15a EStG der Klägerin bei 
der L-KG aufzulösen und der Klägerin in dieser Höhe ein Aufgabegewinn 
zuzurechnen. 
Im Anschluss an die Außenprüfung erließ das Finanzamt für die Streitjahre 
geänderte Gewinn- und Verlustfeststellungsbescheide und stellte erstmalig einen 
Aufgabegewinn fest, welchen das Finanzamt mit den in gleicher Höhe 
bestehenden verrechenbaren Verlusten gemäß § 15a EStG saldierte. 
Die Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte keinen Erfolg. 
 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510152/
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Entscheidung des BFH 
Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz 
aufgehoben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das 
Finanzgericht zurückverwiesen, soweit es die Gewinnfeststellung für die Jahre 
2012 bis 2014 betrifft. Im Übrigen wurde die Revision als unbegründet 
zurückgewiesen. 
Das Finanzgericht hat zu Recht eine Betriebsaufgabe der L-KG gemäß § 16 
Abs. 3 Satz 1 EStG bejaht. Das Finanzgericht stützt seine Annahme, dass die L-
KG den Restaurantbetrieb des L zum 31.08.2012 eingestellt habe, zum einen 
darauf, dass die L-KG sowohl gegenüber dem FA als auch gegenüber der Stadt 
B-Stadt die Beendigung des Restaurantbetriebs des L zum 31.08.2012 erklärt 
habe. Diese Würdigung des Inhalts der Erklärungen der L-KG ist naheliegend und 
verstößt daher weder gegen Denkgesetze noch gegen Erfahrungssätze. 
Stellt ein Unternehmen seine werbende gewerbliche Tätigkeit ein, so liegt darin 
aber nicht notwendigerweise eine Betriebsaufgabe. Die Einstellung kann auch nur 
als Betriebsunterbrechung zu beurteilen sein, die den Fortbestand des Betriebs 
unberührt lässt.  
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze ist das Finanzgericht in 
revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise zu dem Ergebnis gelangt, dass 
die L-KG ihren Betrieb zum 31.08.2012 dauerhaft eingestellt und nicht nur 
zeitweise unterbrochen hat. Die L-KG habe --so das Finanzgericht-- zum 
31.08.2012 den Restaurantbetrieb des L eingestellt, und es habe auch nicht 
festgestellt werden können, dass die L-KG nach dem 31.08.2012 eine 
andere --gegebenenfalls nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG als gewerblich zu 
behandelnde-- Tätigkeit tatsächlich ausgeübt oder die Absicht hierzu bestanden 
habe. 
Aufgrund der Betriebsaufgabe ist zum einen das negative Kapitalkonto der 
Klägerin zum 31.08.2012 aufzulösen. Dies führt in festgestellter Höhe zu einem 
der Klägerin zuzurechnenden Aufgabegewinnanteil im Sinne des § 16 Abs. 3 
EStG. 
Gegenstand des Aufgabegewinnanteils eines Kommanditisten ist nicht nur der 
Teil des negativen Kapitalkontos, der auf ausgleichsfähige Verluste 
zurückzuführen war, sondern sind auch die vom Kapitalkonto abgesetzten und 
nach § 15a EStG lediglich verrechenbaren Verluste. 
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Grundsätze ist das negative 
Kapitalkonto der Klägerin auf den 31.08.2012 aufzulösen und der sich daraus 
ergebende --der Höhe nach zwischen den Beteiligten auch unstreitige-- Ertrag als 
Aufgabegewinn im Sinne des § 16 Abs. 3 EStG zu erfassen. Der 
Aufgabegewinnanteil der Klägerin aus der Auflösung ihres negativen 
Kapitalkontos bei der L-KG ist mit ihren verrechenbaren Verlusten nach § 15a 
EStG zu verrechnen. 
Ein Verlustanteil des Kommanditisten bei negativem Kapitalkonto ist nicht mehr 
anzuerkennen, soweit bei Aufstellung der Bilanz nach den Verhältnissen am 
Bilanzstichtag --im Streitfall der Aufgabezeitpunkt-- feststeht, dass ein Ausgleich 
des negativen Kapitalkontos mit künftigen Gewinnanteilen des Kommanditisten 
nicht mehr in Betracht kommt. Denn dann sinkt der rechtliche und wirtschaftliche 
Gehalt des Verlustanteils des Kommanditisten zur Bedeutungslosigkeit herab. 
Der Verlust ist in diesem Fall und zu diesem Zeitpunkt auf die persönlich 
haftenden Gesellschafter und auf die übrigen Kommanditisten --auf diese 
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allerdings nur bis zur Höhe ihrer Kapitalanteile und ihrer noch rückständigen 
Einlagen-- nach dem Verhältnis zu verteilen, das dem für die Verteilung eines 
Jahresverlustes geltenden Schlüssel entspricht (Beschluss des Großen Senats 
des BFH vom 10.11.1980 - GrS 1/79, BStBl II 1981, 164, unter C.I.6. [Rz 63]; vgl. 
auch BFH-Urteile vom 30.03.2017 - IV R 3/15, Rz 41; vom 26.09.1996 - 
IV R 105/94, BStBl II 1997, 277, unter 3. [Rz 18]). 
Das Finanzgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass das negative 
Kapitalkonto der Klägerin im Rahmen dieser Betriebsaufgabe aufzulösen ist und 
dies zu einem Aufgabegewinn führt, der mit den verrechenbaren Verlusten der 
Klägerin zu saldieren ist, und dass die nach der Betriebseinstellung im 
Gesamthandsbereich entstandenen Verluste der L-KG nicht (mehr) anteilig der 
Klägerin zuzurechnen sind. 
Das Urteil des Finanzgerichts ist wegen der angefochtenen Gewinnfeststellungen 
für 2012 bis 2014 jedoch aufzuheben, da es rechtsfehlerhaft zu dem Ergebnis 
gelangt ist, dass der Klägerin in den Streitjahren kein Verlust aus einer 
Teilwertabschreibung der --bis zur Betriebsaufgabe der L-KG im 
Sonderbetriebsvermögen der Klägerin gehaltenen-- Darlehensforderung 
gegenüber der L-KG entstanden sei. 
Ansprüche eines Gesellschafters aus einer gegenüber der Personengesellschaft 
bestehenden Darlehensforderung gehören zwar nicht zu dem in der 
Gesellschaftsbilanz (Gesamthandsbilanz) auszuweisenden Eigenkapital, wohl 
aber zum Sonderbetriebsvermögen des Gesellschafters, das in der aus 
Gesellschaftsbilanz und Sonderbilanzen zu bildenden Gesamtbilanz der 
Mitunternehmerschaft als Eigenkapital behandelt wird. Auch wenn feststeht, dass 
eine solche Darlehensforderung wertlos ist, weil sie von der Gesellschaft nicht 
beglichen werden kann, folgt aus der Behandlung als Eigenkapital, dass eine 
Wertberichtigung während des Bestehens der Gesellschaft regelmäßig nicht in 
Betracht kommt. Das Imparitätsprinzip gilt insoweit nicht. 
Vielmehr wird dieser Verlust im Sonderbetriebsvermögen --ebenso wie der 
Verlust der Einlage in das Gesellschaftsvermögen-- grundsätzlich erst im 
Zeitpunkt der Beendigung der Mitunternehmerstellung, also beim Ausscheiden 
des Gesellschafters oder bei Beendigung der Gesellschaft realisiert (BFH-Urteile 
vom 16.11.2023 - IV R 28/20, BStBl II 2024, 258, Rz 35; vom 16.03.2017 - 
IV R 1/15, BStBl II 2017, 943, Rz 39, m.w.N.). 
Anders als das Finanzgericht meint, steht der Verlustrealisierung bei Wertlosigkeit 
einer Darlehensforderung im Sonderbetriebsvermögen im Zeitpunkt der 
Betriebsaufgabe der Gesellschaft --im Streitfall der L-KG-- deren 
Organisationsform als eine gewerblich geprägte Personengesellschaft im Sinne 
des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG nicht entgegen. 
Gegen die Auffassung des Finanzgerichts spricht bereits der Sinn und Zweck des 
§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG. Die Auffassung des Finanzgerichts steht auch im 
Widerspruch zu der ständigen Rechtsprechung des BFH, wonach es im Fall einer 
vorherigen Beendigung der gewerblichen Tätigkeit der Gesellschaft auf den 
Zeitpunkt der Vollbeendigung einer Gesellschaft nicht ankommt (BFH-Urteil vom 
05.06.2003 - IV R 36/02, BFHE 202, 395, BStBl II 2003, 871, unter III.2.h [Rz 38], 
m.w.N.). 
Die Sache ist an das Finanzgericht zur anderweitigen Verhandlung und 
Entscheidung zurückzuverweisen. Denn die Frage, ob und gegebenenfalls in 
welchem Umfang und in welchem Streitjahr die als Sonderbetriebsverluste 
geltend gemachten Aufwendungen danach zu berücksichtigen sind, kann der 
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ZUM SEMINAR 

Senat aufgrund der bisherigen Feststellungen des Finanzgerichts nicht 
entscheiden. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 12. Juni 2025 (IV R 28/22), veröffentlicht am 14. August 2025. 
 
 

Business Meldungen 
 
Cyberrisiken – Organhaftung und praktische Implikationen für die 
Geschäftsleitung 
 
Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet Unternehmen vielfältige Chancen, birgt 
jedoch zugleich erhebliche Risiken. Insbesondere Cyberangriffe wie Phishing, 
Ransomware oder gezielte Attacken auf die IT-Infrastruktur stellen eine 
ernstzunehmende Bedrohung für die wirtschaftliche Integrität von Unternehmen 
dar. Vor diesem Hintergrund rückt die persönliche Haftung der Geschäftsführung 
einer GmbH sowie Vorständen einer AG zunehmend in den Fokus. Die Frage, 
unter welchen Voraussetzungen Organmitglieder für Schäden durch Cyberrisiken 
persönlich in Anspruch genommen werden können, ist von hoher praktischer 
Relevanz und wurde jüngst durch die Rechtsprechung weiter konturiert. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 

 
Terminplaner 
  
Jahrestagung G&PS Tax and Legal 
Präsenzveranstaltung Frankfurt am Main, 
08. und 09.09.2025 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

https://www.pwc-events.com/Jahrestagung-Tax-and-Legal
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520217/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/250401/cyberrisiken-organhaftung-und-praktische-implikationen-fuer-die-geschaeftsleitung/
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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E-MAIL SENDEN 

 

Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 

 

Redaktion  
 
Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 171 7603269 
gabriele.nimmrichter@pwc.com 
 
Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Fuhrberger Straße 5 
30625 Hannover 
Tel.: +49 171 5503930 
gunnar.tetzlaff@pwc.com 
 

 

Datenschutz 
 
Die Datenverarbeitung für den Versand des 
Newsletters erfolgt aufgrund der Grundlage 
Ihrer Einwilligung. Sie können den 
Newsletter jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung 
damit widerrufen 
 
© 2025 PwC. All rights reserved. PwC 
refers to the PwC network and/or one or 
more of its member firms, each of which is a 
separate entity. 

 
Please see www.pwc.com/structure for 
further details. 
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